
Mitgliederbeitrag und Sterbegeld   HAG-Vorlage 4-2017  
gültig ab 01.01.2017, 

für neue Mitglieder gültig ab 04.11.2016                      

            

       Sterbegeld 700 €   Zahlung gemäß HAG-Satzung 2007/2017 

   Anmeldegebühren entfallen 

  

Mitgliederbeitrag je Sterbefall 3,00 €  Nennbeitrag pro Sterbefall pro Mitglied. 

      Diesen Nennbeitrag bezahlen alle Mitglieder ab 

      dem 1. Januar des 45. Lebensjahres bis zum  

      31. Dezember des 89. Lebensjahres. 

            Vorauszahlung per Dauerauftrag  

            = 26 € / Jahr oder 2 x 13 € /Jahr 

                    über 90-jährige bezahlen 2,00 €  oder 66,67 % vom Nennbeitrag 

            Vorauszahlung per Dauerauftrag = 18 € / Jahr  

 

 

       Die Beitragsreduzierung Neu hinzukommende HAG-Mitglieder mit dem 

   für junge Mitglieder  Lebensalter von 18-44 Jahren bezahlen bis zum  

  bleibt wie bisher  31. Dezember ihres 44. Lebensjahres einen redu- 

      zierten Mitgliedsbeitrag pro Sterbefall.  

      Der %-Satz vom Nennbeitrag ist vom Eintrittsalter 

      abhängig und ändert sich bis zum 31.Dezember des  

      44. Lebensjahres nicht. 

             gerundete Beiträge bei 

            8,67 Sterbefällen pro Jahr 

      18 bis 23-jährige bezahlen  50 % vom Nennbeitrag = 1,50 €         14 € / Jahr  

 24 bis 29-jährige bezahlen 60 % vom Nennbeitrag = 1,80 €         16 € / Jahr 

 30 bis 34-jährige bezahlen 70 % vom Nennbeitrag = 2,10 €         18 € / Jahr  

 35 bis 39-jährige bezahlen 80 % vom Nennbeitrag = 2,40 €    21 € oder 2 x 10,5 € 

 40 bis 44-jährige bezahlen 90 % vom Nennbeitrag = 2,70 €    24 € oder 2 x 12 €  

 

        

              Beitragszahlungen ab 2019  

      für neue HAG-Mitglieder nur noch mittels  

              HAG-Lastschift:   Es  werden die Beiträge für jeweils  

      4 Sterbefälle eingezogen: 

      = 4 x 3 € (Nennbeitrag) = 12 € je Abruf, oder 

      = 4 x den um 50-90 % reduz. Beitrag je Abruf. 

                             Die Beiträge gelten jeweils für eine Person. 
 

Diese Sterbegeld- und Beitragsliste wurde in der HAG-Sondersitzung am 04. November 2016 

im Achenbacher Heimathaus vorgestellt, diskutiert und zuletzt einstimmig angenommen. 

    

   

     


